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Antwort der Verwaltung: 
 
1. In welchem Stadium des Erarbeitungsprozesses wurde die Entscheidung getroffen, 

stattdessen einen Regressionsmietspiegel zu erstellen? Wie wird diese 
Entscheidung begründet? 

 
In den Präsentationen zu den Bietergesprächen im Oktober 2020 wurde durch die Bieter auf 
beide Methoden (Tabellen- und Regressionsmietspiegel) der Mietspiegelerstellung 
verwiesen. Alle Bieter erläuterten die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode und 
verwiesen auf die größere Detailliertheit der Regessionsmietspiegel. Alle boten unter 
Beibehaltung des Angebotspreises an einen Tabellen-/Regressionsmietspiegel zu erstellen. 
 
2. Welche konkreten Aussagen hat ALP zum Umgang mit dem Lagekriterium 

getroffen? (bitte das Konzept der Firma ALP der Antwort beifügen) 
 
ALP hat mit seinem Konzept vorgeschlagen, dass sie den Einfluss auf die Nettokaltmiete 
untersuchen, auf der Basis folgender Daten 
○ Adresspunkte 
○ Räumliche Gliederung (Stadtteile) 
○ Lärmdaten (Umgebungslärmkartierung) 
○ Bodenrichtwerte 
○ Zentrale Versorgungsbereiche 
○ Grünflächen 
○ Haltestellen ÖPNV 
○ Schulen 
○ Bevölkerungsdichte 
○ Sozialdaten 
ALP konnte auf umfangreiche Erfahrungen bei der Erstellung von Mietspiegeln mit 
Wohnlagen verweisen. Die Argumentation im Verlauf des Bietergesprächs im Oktober 2020 
hat überzeugt.  
 
 
 
 
 
 



3. Aus welchem Grund wurde der geplante Umgang mit dem Lagekriterium explizit 
abgefragt? 

 
In der seit mind. 2018/2019 zum Mietspiegelerfordernis geführten Diskussion wurde seitens 
der Interessenvertreter von Vermietern und Mietern, der Verwaltung und politischen Gremien 
die Berücksichtigung der Wohnlage im neuen Mietspiegel eingefordert. 
 
 
 
 
René Rebenstorf  
Beigeordneter  
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1 Vorbemerkungen 

Der letzte qualifizierte Mietspiegel der Stadt Halle (Saale) wurde im Jahr 2010 als Tabel-
lenmietspiegel erstellt und hat gemäß § 558d BGB seine Gültigkeit verloren. Nun beab-
sichtigt die Stadt Halle (Saale), einen neuen qualifizierten Mietspiegel für das Jahr 2021 
erstellen zu lassen. Das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH würde Sie 
gern dabei unterstützen.  
 
Wir entwickeln belastbare Zukunftsstrategien, fundierte Studien, tragfähige Konzepte 
und zuverlässige Gutachten für öffentliche und private Entscheidungsträger. ALP verfügt 
über tiefgreifende Kenntnisse aller gängigen wissenschaftlichen Theorien und Modelle 
aus dem Bereich Wohnungsmarkt und Stadtentwicklung und insbesondere ihrer Anwen-
dung in der Praxis. Das gesamte Team greift auf eine langjährige Berufs- und Beratungs-
erfahrung im Bereich der Stadt- und Wohnungsmarktforschung zurück. Der Anspruch 
von ALP ist eine engagierte und kompetente Beratungsleistung – immer unabhängig, 
individuell zugeschnitten und praxisorientiert. 
 
Der für den Bereich Mietspiegelerstellung zuständige Leiter Dr. Johannes Promann ver-
fügt sowohl über theoretische wie auch praktische Erfahrungen in der Mietspiegelerstel-
lung. Er wurde 2012 an der Universität Stuttgart zum Thema „Die Berücksichtigung des 
Wohnwertmerkmals Lage in den Mietspiegeln der deutschen Großstädte: Bestandsauf-
nahme, theoretische Einbettung und ein GIS-gestütztes Verfahren zur standardisierten 
Wohnlageermittlung“ promoviert und war seither für eine zweistellige Anzahl von Miet-
spiegeln verantwortlich. Darunter befanden sich sowohl Tabellenmietspiegel als auch Re-
gressionsmietspiegel. Herr Dr. Promann verfügt ebenso wie seine Kollegin Frau Wiltshire 
über umfangreiche Erfahrungen im Zusammenhang mit der Fragebogenentwicklung, der 
Stichprobenziehung, der Begleitung von Datenerhebungen, der Datenzusammenfüh-
rung und -plausibilisierung sowie der Berechnung von Mietspiegeln. 
 
Die Mietspiegelerstellung in der Halle (Saale) wird nach den Anforderungen des § 558d 
Abs. 1 BGB in Verbindung mit den „Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln“ des Bun-
desinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (3. Auflage Juni 2020) erfolgen. Außer-
dem werden die „Hinweise zur Integration der energetischen Beschaffenheit und Aus-
stattung von Wohnraum in Mietspiegeln“ des ehemaligen Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) aus dem Jahr 2013 berücksichtigt. Darüber hin-
aus werden wir die relevante aktuelle Rechtsprechung beachten. 
 
Wir beziehen uns im Folgenden auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe. 
Uns liegen Entwürfe für ein Mietspiegelreformgesetz sowie für eine Mietspiegelverord-
nung vor. Diese könnten (ggf. auch in veränderter Form) während der Projektlaufzeit ver-
abschiedet werden: Wir werden uns eng mit der Auftraggeberin abstimmen, ob sich hie-
raus ggf. Konsequenzen für das laufende Projekt ergeben. 
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2 Erstellung des Mietspiegels 2021 

2.1 Ausgangslage in Halle (Saale) 

Die ortsübliche Vergleichsmiete kann nach § 558a BGB durch unterschiedliche Methoden 
ermittelt werden: Es kommen ein Mietspiegel, eine Auskunft aus einer Mietdatenbank, 
ein Sachverständigengutachten oder die Nennung von drei Vergleichswohnungen in Be-
tracht. Der nach § 558d BGB qualifizierte Mietspiegel, der nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern 
der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist, stellt das beste Mittel dar: Nur er 
kann unter den genannten Methoden für sich in Anspruch nehmen, im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten den freifinanzierten Mietwohnungsmarkt repräsentativ abzu-
bilden. 
 
Die Stadt Halle (Saale) möchte das Angebot für Ihre Bürger gern aktualisieren und den 
nicht mehr gültigen qualifizierten Mietspiegel aus dem Jahr 2010, der nur noch als ein-
facher Mietspiegel genutzt werden kann, durch einen neuen qualifizierten Mietspiegel 
ersetzen. Nach dem Zensus 2011 gab es zum 9. Mai 2011 106.036 Mietwohnungen au-
ßerhalb von Wohnheimen in der Stadt Halle (Saale). Davon sind 32 % im Besitz von Pri-
vatpersonen bzw. Gemeinschaften von Wohnungseigentümern, 28 % gehören Woh-
nungs(bau)genossenschaften, 24 % gehören (ggf. mittelbar) der Stadt Halle (Saale), wei-
tere 15 % privatwirtschaftlichen Unternehmen. Bund oder Land bzw. Organisationen 
ohne Erwerbszweck (z. B. Kirche) spielen als Vermieter keine große Rolle. 
 
Die Neuerstellung des letzten qualifizierten Mietspiegels in der Stadt Halle (Saale) ist in-
zwischen 10 Jahre her. Daher dürfte bei der mieterseitigen Befragung mit relativ vielen 
Ausfällen aufgrund der Sechs-Jahres-Regel zu rechnen sein. Bei Mietern werden vor al-
lem Wohnungen abgefragt, die privaten Vermietern mit kleinerem Wohnungsbestand 
gehören. Private Vermieter erhöhen eher selten die Miete: Sie nutzen lieber einen Mie-
terwechsel für Mieterhöhungen und sehen von einer Anhebung in laufenden Mietver-
hältnissen ab. Bei den Großvermietern hingegen ist zu erwarten, dass die Mieten in den 
letzten Jahren angepasst wurden ‒ beim Fehlen eines aktuell gültigen Mietspiegels wer-
den zur Begründung von Mieterhöhungen oftmals drei Vergleichswohnungen genannt.   
 
In der Zeit von 2011 bis 2019 ist die Zahl der Einwohner in der Stadt Halle (Saale) um 
etwa 4 % gewachsen,1 was auf eine dynamische Entwicklung innerhalb der Stadt und 
gestiegene Nachfrage nach Wohnraum hindeutet. Es ist zu erwarten, dass das Mietniveau 
im Mietspiegel 2021 deutlich über dem Niveau des Mietspiegels 2010 liegen wird, in dem 
teilweise eine durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete unter 3 € pro Quadratmeter 
Wohnfläche ausgewiesen wurde. 
 
 

                                                 
1 Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen 
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2.2 Tabellen- oder Regressionsmietspiegel 

Mietspiegel können nach der Tabellen- oder nach der Regressionsmethode erstellt wer-
den. In einem Tabellenmietspiegel werden die ermittelten Mieten in einem Raster grup-
piert, das aus den Ausprägungen einzelner Wohnwertmerkmale gebildet wird. In einem 
Regressionsmietspiegel wird ein Modell der Preisbildung am Mietwohnungsmarkt auf-
gestellt. Beide Methoden erfüllen die Ansprüche an die Einhaltung „anerkannter wissen-
schaftlicher Grundsätze“. 
 
Nach der Leistungsbeschreibung wünscht sich die Auftraggeberin einen Tabellenmiet-
spiegel unter Berücksichtigung des energetischen Gebäudezustandes. Das ist machbar – 
wir empfehlen aber, den neuen qualifizierten Mietspiegel für die Stadt Halle (Saale) als 
Regressionsmietspiegel zu erstellen. Wir bieten an, die Daten sowohl als Tabellenmiet-
spiegel sowie als Regressionsmietspiegel auszuwerten: So können sich die Auftragge-
berin und auf Wunsch auch der Arbeitskreis Mietspiegel ein gutes Bild über die Vorzüge 
der jeweiligen Methode machen. 
 
Die Vorteile eines Regressionsmietspiegels werden im Folgenden genannt:  
 
Mehr Merkmale berücksichtigungsfähig 
Bei der Regressionsmethode wird die ortsübliche Vergleichsmiete auf Basis eines statis-
tischen Modells ermittelt. Durch diesen Ansatz kann jedes abgefragte Merkmal einzeln 
ausgewertet werden, da die relative Häufigkeit ausschlaggebend ist und nicht wie bei 
Tabellenmietspiegeln das Vorliegen einer bestimmten Eigenschaftskombination aus z. B. 
Baujahres-, Wohnflächen- und Ausstattungsklasse. Dadurch ist es auch möglich, den 
konkreten Einfluss von jedem Merkmal wie z. B. der Entfernung zu Nahversorgungsein-
richtungen auf den Mietpreis zu überprüfen und diesen durch einen prozentualen Zu- 
bzw. Abschlag auf die Basismiete zu quantifizieren. Bei Tabellenmietspiegeln können die 
Mietpreiseinflüsse nicht isoliert ermittelt werden. Zudem ist die Anzahl der berücksichti-
gungsfähigen Merkmale bei Tabellenmietspiegeln stark begrenzt. Durch Aufnahme eines 
jeden weiteren Merkmals vergrößert sich das Tabellenraster um ein Vielfaches und neue 
Wohnungsteilmärkte entstehen, für die wiederum eine valide Anzahl an Daten erhoben 
werden müssen. 
 
Die von der Auftraggeberin explizit gewünschte Abbildung der energetischen Beschaf-
fenheit sowie der Wohnlage ist somit im Regressionsmietspiegel viel einfacher möglich.  
 
Keine Mietsprünge 
Die Erstellung des Regressionsmietspiegels in der von uns vorgeschlagenen Art basiert 
auf einem mehrstufigen statistischen Verfahren. Zielsetzung der ersten Regressionsstufe 
ist es, eine mathematische Funktion zu ermitteln, die den Zusammenhang zwischen der 
Wohnfläche und der Nettokaltmiete optimal schätzt ‒ das heißt, die Abweichung zwi-
schen der empirischen und der geschätzten Miete ist für alle erhobenen Wohnungen 
möglichst gering (Kleinste-Quadrate-Schätzung). Als Ergebnis der ersten Regressions-



 
Erstellung des Mietspiegels 2021 

 
4 Qualifizierter Mietspiegel für die Stadt Halle (Saale) 2021 

stufe kann für jeden Quadratmeter Wohnfläche eine exakte Basismiete ausgewiesen wer-
den. Dagegen werden bei Tabellenmietspiegeln Wohnflächenklassen gebildet. So wur-
den beim letzten qualifizierten Mietspiegel der Stadt Halle (Saale) aus dem Jahr 2010 die 
Wohnflächenklassen unter 40 m², 40 bis 70 m² und über 70 m² gewählt. Wohnflächen-
klassen bergen den Nachteil, dass die Mieten an den Klassengrenzen „springen“. Im Bei-
spiel des Mietspiegels 2010 gibt es bei den nicht modernisierten Wohnungen mit zwei 
Ausstattungen einen Mietsprung von der mittleren (40 bis 70 m²) zur nächstgrößeren 
Wohnflächenklasse (über 70 m²) von -0,42 €/m². Damit sind etwa bei sonst gleichen Be-
dingungen 71 m² große Wohnungen 42 Cent/m² günstiger als 70 m² große Wohnungen. 
Absolut kostet eine 70-m²-Wohnung dieser Kategorie 238,70 €, während eine 71-m²-
Wohnung 212,29 € kostet – und damit trotz eines zusätzlichen Quadratmeters Wohnflä-
che 26,41 € weniger. 
 
Bei Regressionsmietspiegeln wird dagegen ein stetiger Zusammenhang zwischen der 
Wohnfläche und der Nettokaltmiete ermittelt, sodass Mietsprünge von einem zum 
nächsten Quadratmeter Wohnfläche, z. B. von 70 m² auf 71 m², verhindert werden: Der 
Mietspiegel wird nachvollziehbarer. 
 
Breiterer Wohnungsmarkt abbildbar 
Da bei Regressionsmietspiegeln der Informationsgehalt der erhobenen Daten gleichzei-
tig genutzt werden kann, um die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete zu ermit-
teln, entfällt die Teilmengenbildung des Wohnungsmarktes. Dies hat den Vorteil, dass 
die durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmieten für eine größere Spanne an Woh-
nungen berechnet werden kann als bei Tabellenmietspiegeln. Je nach Kommune sind die 
Ergebnisse von Regressionsmietspiegeln üblicherweise auf frei finanzierte Wohnungen 
im Wohnflächenbereich zwischen etwa 25 und 140 m² anwendbar. In dieser Spanne gibt 
es keine Lücken. Bei Tabellenmietspiegeln hingegen gibt es immer Tabellenfelder, die 
aufgrund einer unzureichenden Fallzahl nicht gefüllt werden können. Sofern diese Felder 
nicht mit anderen Feldern zusammengefasst werden können, kann für diese Wohnungen 
keine ortsübliche Vergleichsmiete ausgewiesen werden. 
 
Kein exotisches Modell, sondern Stand der Wissenschaft 
Andere Großstädte in der erweiterten Region wie Leipzig und Dresden haben bereits vom 
Tabellen- zum Regressionsmietspiegel gewechselt. Zudem wird der Regressionsmiet-
spiegel eindeutig von der Wissenschaft favorisiert. Weitere Informationen zu den Vortei-
len und zur zunehmenden Verbreitung von Regressionsmietspiegeln finden sich etwa im 
gif-Mietspiegelreport 2020.2 
 
2.3 Erarbeitung des Mietspiegel-Fragebogens 

Unmittelbar nach Auftragsvergabe wird sich ALP mit der Auftraggeberin in Verbindung 
setzen, um einen zügigen Start in das Projekt zu gewährleisten. Während der gesamten 

                                                 
2 https://www.gif-ev.de/onlineshop/detail/477 (kostenlos). 

https://www.gif-ev.de/onlineshop/detail/477
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Projektlaufzeit wird sich ALP eng mit der Stadt Halle (Saale) abstimmen und den Arbeits-
kreis Mietspiegel nach Wunsch der Auftraggeberin einbinden. Der Arbeitskreis Mietspie-
gel sollte nach Ansicht von ALP aus Vertretern der Verwaltung der Stadt Halle (Saale), 
Vertretern der Mieter (etwa Mieterverein Halle und Umgebung e. V.) und Vertretern der 
Vermieter (etwa Vereinigung der Haus-, Grund und Wohnungseigentümer Halle e. V., 
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH) bestehen. In anderen Kommunen haben wir auch gute Erfahrungen 
mit der Einbindung von Richtern gemacht – im Falle der Stadt Halle (Saale) z. B. des 
Amtsgerichtes Halle (Saale) und/oder des Landgerichtes Halle. Die Entscheidung hier-
über sollte aber bei der Auftraggeberin liegen. Diese kann sich etwa daran orientieren, 
wie viele Verfahren bei den Gerichten mit Bezug zur ortsüblichen Vergleichsmiete an-
hängig sind, und ob Richter bereit sind, am Arbeitskreis Mietspiegel teilzunehmen. 
 
Auf Basis des Fragebogens der letzten Mietspiegelerhebung aus dem Jahr 2010 wird ALP 
einen Entwurf für einen Fragenkatalog für den Mietspiegel 2021 erstellen. Wir werden 
hier auch unsere Erfahrungen aus anderen zuletzt erstellten Mietspiegeln einbringen. Ziel 
ist es, einerseits möglichst viele Teilmerkmale der Wohnwertmerkmale Art, Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Be-
schaffenheit zu berücksichtigen. Andererseits ist angesichts der zunehmenden Umfrage-
müdigkeit bei den Mietern darauf zu achten, dass der Fragebogen nicht zu lang wird.  
 
Wir haben hier gute Erfahrungen mit einem Fragebogen im Umfang von vier DIN-A4-
Seiten gemacht, die doppelseitig auf einem DIN-A3-Blatt dargestellt werden und legen 
einen solchen Fragebogen unserer Kalkulation zugrunde. Wir schlagen vor, dass ALP der 
die Auftraggeberin den Entwurf für einen Fragenkatalog etwa eine Woche vor der ersten 
Sitzung per E-Mail an den Arbeitskreis übersenden. So können die Teilnehmer des Ar-
beitskreises Mietspiegel sich im Vorfeld der Sitzung über etwaigen Änderungsbedarf Ge-
danken machen und diese Änderungswünsche dann direkt auf der ersten Sitzung vortra-
gen. Zielsetzung der ersten Sitzung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel ist es, den Frage-
bogen inhaltlich abzustimmen.  
 
ALP empfiehlt, aus Gründen der Gleichbehandlung bei Mietern und Vermietern inhaltlich 
identische Sachverhalte abzufragen. Ggf. kann aber in Abstimmung mit dem Arbeitskreis 
z. B. auf eine Abfrage bestimmter energetischer Merkmale bei Mietern verzichtet werden, 
da diese sehr häufig über geringe Kenntnisse der letzten durchgeführten Modernisierun-
gen verfügen. Bei Regressionsmietspiegeln können fehlende Angaben in der Mieterbe-
fragung aus vergleichbaren Wohnungen der Vermieterbefragung anhand von Wahr-
scheinlichkeiten ergänzt werden (dieses Verfahren wird „Imputation“ genannt). Bei Ta-
bellenmietspiegel müsste auf diese Angaben verzichtet werden, sofern sie zur Bestim-
mung des Tabellenfeldes notwendig sind. 
 
Im zuletzt neu erstellen qualifizierten Mietspiegel der Stadt Halle (Saale) aus dem Jahr 
2010 wird das Wohnwertmerkmal Beschaffenheit durch „nicht modernisiert“, „teilmoder-
nisiert“ und „umfassend modernisiert/Neubau seit 3.10.1990“ ausgedrückt. ALP emp-
fiehlt, die Beschaffenheit durch gut gewählte Baujahresklassen auszudrücken und die 
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Modernisierungen gesondert abzufragen. In diesem Fall sollte bei der Abfrage der Bau-
jahre der Hinweis erfolgen, dass Modernisierungsmaßnahmen nicht das Baujahr beein-
flussen. Die Klassengrenzen könnten etwa bei 1918/1919, 1948/1949, 1968/1969, 
1989/1990, 1994/1995, 2001/2002, 2009/2010 und 2015/2016 sein. Bezüglich der Mo-
dernisierungen ist die Aufnahme von Fragen zu durchgeführten Modernisierungsmaß-
nahmen bei Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallationen, ebenso wie die Frage, ob das 
Gebäude kernsaniert wurde, denkbar. Wir haben beispielhaft den Fragebogen (Vermie-
terfragebogen per Post) für unsere Mietspiegelerhebung in Kiel angehängt. In den Fra-
gen 15, 16 und 17 wird auf das Thema Modernisierung eingegangen.  
 
Der Vorteil bei der Wahl der oben genannten Baujahresklassen ist, dass dadurch auch 
die energetische Ausstattung und Beschaffenheit einer Wohnung abgebildet werden 
kann. Seit dem Inkrafttreten der Mietrechtsreform am 1. Mai 2013 ist es per Gesetz er-
forderlich, die energetische Ausstattung und Beschaffenheit bei der Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete zu untersuchen (§ 558 Abs. 2 BGB). Den vorgeschlagenen Klas-
sengrenzen bei den Baujahren liegen zum Teil auch energetische Aspekte wie das In-
krafttreten verschiedener Fassungen der Wärmeschutzverordnung zugrunde. Wir wer-
den diese Grenzen aber eng mit dem Arbeitskreis Mietspiegel abstimmen, sodass die 
Baujahresklassen auch spezifisch zum Mietwohnungsmarkt in Halle (Saale) passen. Als 
Ergebnis der Analysen werden voraussichtlich Baujahresklassen aufgrund von zu gerin-
gen Fallzahlen zusammengefasst werden ‒ insbesondere bei der Tabellenmethode, da 
hier auch das Vorliegen anderer Wohnwertmerkmale entscheidend ist.  
 
Die Untersuchung weiterer energetischer Aspekte kann durch Abfrage von nachträglich 
durchgeführten energetischen Maßnahmen am Gebäude erfolgen. In Anlehnung an die 
„Hinweise zur Integration der energetischen Beschaffenheit und Ausstattung von Wohn-
raum in Mietspiegeln“ des ehemaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) empfiehlt ALP Fragen zur Dämmung von Außenwänden, 
Dach/oberster Geschossdecke sowie der Kellerdecke und Fragen zum Austausch der 
Fenster und Erneuerung der Heizungsinstallation aufzunehmen. Fragen zur Art der Fens-
terverglasung und Heizung sind ebenfalls Standard. 
 
Eine fertig gelayoutete Version des Fragebogens wird den Teilnehmern des Arbeitskrei-
ses zur endgültigen Abnahme zeitnah nach der Sitzung per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
 
Wir fügen Ihnen zwei Fragebögen als Musterfragebögen bei: Einen für eine schriftliche 
Mieter-Erhebung eines Tabellenmietspiegels in Heilbronn und einen für eine schriftliche 
Vermieter-Erhebung eines Regressionsmietspiegels in Kiel. 
 
2.4 Ermittlung der Grundgesamtheit und Stichprobenziehung 

Parallel zur Entwicklung des Fragebogens kann die Übermittlung der erforderlichen Da-
ten durch die Auftraggeberin an ALP erfolgen. Die Auftraggeberin und ALP werden unter 
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Beteiligung der Datenschutzstellen die Modalitäten der Datenübergabe festlegen. In-
frage kommt hier etwa das verschlüsselte Hochladen in eine Cloud der Auftraggeberin 
und die anschließende telefonische Übermittlung der Zugangsdaten an ALP. 
 
Benötigte Daten für die Ermittlung der Datenbasis sind:  
 

○ Daten zum Einwohnermeldewesen (Namen und Anschriften aller volljährigen 
Bürgerinnen und Bürger ohne Sperrvermerk) 

○ Daten über öffentlich geförderte Wohnungen (komplette Liste inkl. Anschriften) 
○ Stromzähler-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungs-, Liegenschafts- oder Grundsteuer-

daten zur Bestimmung von Vermietername und -adresse 
 

Falls die Kommunen noch über Dateien mit Heimen verfügen, könnten diese auch an ALP 
übermittelt werden. Alternativ wird ALP die Heime selbst recherchieren. 
 
ALP wird die erhaltenen Daten zusammenführen. So werden Wohnungen, bei denen Ei-
gentümer und Bewohner identisch sind, aus der Datenbasis entfernt, ebenso wie geför-
derte Wohnungen und Wohnungen in Heimen. Aus der verbleibenden Datenbasis wird 
ALP die Wohnungen identifizieren, bei denen der Vermieter anschreibbar ist. Aufgrund 
der höheren Teilnahmebereitschaft der Vermieter werden diese Wohnungen vermieter-
seitig abgefragt. Die übrigen Wohnungen in der Datenbasis werden bei den Mietern ab-
gefragt. Aus den Wohnungen wird ALP jeweils eine Zufallsstichprobe ziehen. 
 
ALP empfiehlt eine disproportionale Schichtung der Bruttostichprobe vorzunehmen: So 
kann vermieden werden, dass in der Ergebnisstichprobe zu mittelalten, mittelgroßen 
Wohnungen Daten im Überfluss vorhanden sind, während für neue Wohnungen zu we-
nige Fälle vorliegen. Um möglichst viele Tabellenfelder zu füllen, ist dies insbesondere im 
Hinblick auf die Auswertung der Daten als Tabellenmietspiegel wichtig. Voraussetzung 
für eine disproportionale Zufallsstichprobenziehung ist, dass die Merkmale, nach denen 
geschichtet werden soll, für alle Wohnungen in der Datenbasis bekannt sind. Ein häufiges 
Schichtungskriterium ist z. B. das Baujahr; dieses müsste ALP dann im Vorfeld für alle 
Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen. ALP wird das Schichtungsverfahren eng 
mit der Auftraggeberin abstimmen.          
 
Die Auftraggeberin wünscht eine zu erfassende mietspiegelrelevante Fallzahl in Höhe 
von 2.000 Wohnungen. Unserer Auffassung nach ist eine Ergebnisstichprobe in diesem 
Umfang angemessen, um sowohl einen aussagekräftigen Tabellen- als auch einen aus-
sagekräftigen Regressionsmietspiegel zu erstellen. Wir weisen darauf hin, dass die Be-
deutung der abgefragten Merkmale für die Zusammensetzung des Mietpreisgefüges in 
der Stadt Halle (Saale) erst bestimmt werden kann, wenn der finale Auswertungsdaten-
satz vorliegt.  
Aufgrund unserer Erfahrungen bei anderen Mietspiegelerstellungen und mit Blick auf die 
Struktur des Mietwohnungsmarktes in Halle (Saale) gehen wir von 10.000 an Mieter zu 
versendenden Briefen aus. Im Rahmen der Vermieterbefragung kalkulieren wir mit ins-
gesamt etwa 80 Vermietern, die jeweils über unterschiedlich viele Wohnungen verfügen. 
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2.5 Befragung 

Angesichts der aktuellen Pandemie-Situation, die sich nach aktueller Kenntnis bis zum 
Beginn der Befragung vermutlich eher verschärfen als entspannen wird, raten wir davon 
ab, eine Interviewergruppe aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu bilden, die den Miet-
spiegelfragebogen persönlich bei den Mieterhaushalten abgibt ‒ so wie es im Rahmen 
der Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels 2010 der Fall war. Daher rät ALP zu 
einer schriftlichen Befragung der Mieter und Vermieter, die durch eine Onlinebefragung 
ergänzt werden kann. Sollte sich die Situation entscheidend ändern, unterbreiten wir 
Ihnen bei Bedarf gern ein Zusatzangebot für eine Interviewer-gestützte Erhebung für die 
Mieterbefragung. 
 
Als Stichtag für die Befragung schlägt ALP den 1. Februar 2021 vor. Dieser Termin lässt 
genügend Zeit für die Vorbereitung (Besprechung des Fragebogens, Erstellung der An-
schreiben, Stichprobenziehung) nach der Vergabe des Auftrags. 
 
Sollten die Vergabe oder die Vorbereitungen seitens der Auftraggeberin (insbesondere 
das Zur-Verfügung-Stellen von Daten) deutlich länger dauern als im Zeitplan vorgese-
hen, wäre eine Verschiebung der Erhebung anzuraten. Der Stichtag für die Befragung 
sollte dann entsprechend angepasst werden, um die Zeit zwischen Stichtag und In-Kraft-
Treten des Mietspiegels möglichst kurz zu halten. 
 
Während des gesamten Befragungszeitraums wird ALP eine Hotline betreiben, bei der 
sich die Vermieter und Mieter über die Befragung informieren können. Diese Telefon-
nummer wird auf den Schreiben an die Vermieter und Mieter angegeben, um die Auf-
traggeberin von Rückfragen zu entlasten. Zudem wird ALP eine Information zum Miet-
spiegel auf der Unternehmens-Homepage einstellen und die Stadt Halle (Saale) beim 
Verfassen einer Pressemitteilung unterstützen. 
 
Die Briefe an Mieter und Vermieter enthalten jeweils ein Begleitschreiben, das im Namen 
der Stadt Halle (Saale) verfasst sein sollte. ALP wird einen Entwurf für das Schreiben er-
stellen, in dem auf die Wichtigkeit der Mietspiegelbefragung hingewiesen und um Teil-
nahme geworben wird. Wir halten es für sinnvoll, dass hier auch auf die Unterstützung 
durch Mieter- und Vermieterverbände hingewiesen wird. 
 
2.5.1 Mieterbefragung 

Die 10.000 Mieter aus der Mieterbefragung werden im Februar 2021 ein Begleitschreiben 
(maximal doppelseitig DIN A4) sowie den vierseitigen Fragebogen (ein doppelseitig be-
drucktes DIN-A3-Blatt) und einen gebührenfreien Rückumschlag erhalten. Soweit sich 
aus dem Fragebogen ergibt, dass die jeweilige Wohnung für den Mietspiegel in Frage 
kommt, werden die Haushalte gebeten, den Fragebogen an ALP zurückzusenden. 
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Auf Wunsch der Auftraggeberin können die Haushalte die Fragen auch alternativ im In-
ternet beantworten und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Hierfür wird ALP eine entspre-
chende Online-Maske programmieren. Auf den Anschreiben ist ein individueller Zu-
gangsschlüssel aufgedruckt, mit dem sich die Mieter bei der Online-Befragung einloggen 
können. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die wissenschaftlichen Grundsätze ein-
gehalten werden und nur die per Zufallsstichprobe gezogenen Haushalte an der Befra-
gung teilnehmen. Die Verbindung zu der Online-Maske erfolgt verschlüsselt (TLS 1.2 als 
Nachfolger von SSL mit einer 256-Bit-Verschlüsselung), sodass eine sichere Übertragung 
der Daten an ALP gewährleistet ist.  
 
2.5.2 Vermieterbefragung 

Für die Befragung der etwa 80 Vermieter werden die ermittelten Wohnungen der Daten-
basis zunächst nach Vermietern gruppiert. Einige Vermieter verfügen über eine größere 
Anzahl an Mietwohnungen. 
 
Die Vermieter mit größerem Wohnungsbestand werden direkt telefonisch oder per E-
Mail kontaktiert. Für diese Vermieter stehen prinzipiell auch Papierfragebögen und die 
Online-Maske zur Verfügung. Zusätzlich wird ALP für diese Zielgruppe eine Excel-Tabelle 
erstellen. Die Fragen in der Excel-Tabelle werden inhaltlich mit jenen der Papierfragebo-
gen- bzw. Onlineversion übereinstimmen. Den Vermietern wird dann ein Musterfrage-
bogen in PDF-Form zur Verfügung gestellt. Falls die Vermieter eine Excel-Maske per E-
Mail an ALP übermitteln, werden diese gebeten, die Daten verschlüsselt und kennwort-
geschützt zu übertragen. Das Kennwort sollte telefonisch übermittelt werden. 
 
Im Falle der stadteigenen Wohnungsunternehmen HWG Hallesche Wohnungsgesell-
schaft mbH und GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt 
mbH sowie der Wohnungsgenossenschaften und ggf. weiterer größerer privater Vermie-
ter schlägt ALP vor, ein zweistufiges Verfahren zu wählen, um den Aufwand für diese 
Unternehmen zu begrenzen. ALP hat in anderen Kommunen gute Erfahrungen damit 
gemacht, im ersten Schritt zunächst den gesamten frei finanzierten Wohnungsbestandes 
abzufragen und anschließend eine Zufallsstichprobe zu ziehen. Da pro Wohnung ohne-
hin eine große Anzahl an Detailfragen zu beantworten sind, scheint dieses Verfahren ‒ 
auch im Hinblick auf den einzuhaltenden Zeitplan ‒ angemessener. Die Wohnungen der 
Großvermieter sollen zudem nicht überrepräsentiert werden.  
 
Wir schlagen vor, den Vermietern mit kleinerem Wohnungsbestand im Anschreiben Zu-
gangsschlüssel zu einer Online-Maske zu übermitteln. Die entsprechende Online-Maske 
wird ALP programmieren und die Verbindung wie bei der Online-Mieterbefragung ver-
schlüsseln. Auf Wunsch (per Telefon, E-Mail oder Fax) werden den Vermietern Papierfra-
gebögen in der benötigten Anzahl zugesandt. ALP wird einen gebührenfreien Rückum-
schlag beilegen, mit dem die Vermieter die Fragebögen kostenlos an ALP zurücksenden 
können. 
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2.5.3 Datenschutz 

Der Schutz der personenbezogenen Daten hat oberste Priorität. Die Erstellung des qua-
lifizierten Mietspiegels erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes zum Schutz personen-
bezogener Daten der Bürger (Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt - DSG LSA), des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie nach den Vertragsvereinbarungen und sonstigen 
schriftlichen Weisungen der Auftraggeberin.  
 
Zur Klärung der rechtlichen Situation und zur praktischen Umsetzung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben sollte der zuständige Datenschutzbeauftragte der Stadt Halle 
(Saale) von Beginn an in den Prozess einbezogen werden. ALP wird darüber hinaus so-
wohl die Befragungsabläufe als auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
(bei ALP) im Rahmen eines Datenschutzkonzeptes beschreiben und dieses eng mit der 
Auftraggeberin abstimmen. Selbstverständlich werden alle Mitarbeiter auf den Daten-
schutz verpflichtet. Unser Datenschutzbeauftragter Herr Philipp Köhme wurde vom TÜV 
Nord zertifiziert. 
 
2.5.4 Plausibilitätskontrolle der Daten 

Für alle mietspiegelrelevanten Variablen werden deskriptive Auswertungen mit Plausibi-
litätsprüfungen durchgeführt. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Vali-
dierung von Daten auf Plausibilität: Wir prüfen etwa sowohl die Miethöhe im Vergleich 
mit anderen vergleichbaren Wohnungen als auch die angegebenen Ausstattungsmerk-
male. Die Daten werden ggf. auf einen einheitlichen Mietbegriff – die Nettokaltmiete – 
umgerechnet. Daran anschließend erfolgt eine Eliminierung von statistischen Ausreißern, 
etwa jenen Nettokaltmieten pro Quadratmeter einer bestimmten Wohnungsgrößen-
klasse, die außerhalb eines Intervalls von vier Standardabweichungen rund um den arith-
metischen Mittelwert liegen (Tschebyscheff-Ungleichung für nicht normalverteilte Werte; 
Mieten sind in der Regel nicht normalverteilt). 
 
2.5.5 Wohnlage 

Im qualifizierten Mietspiegel 2010 der Stadt Halle (Saale) ist die Bewertung der Wohnlage 
nicht Bestandteil des qualifizierten Teils des Mietspiegels. Die Wohnlage wird durch Be-
nennung von wohnlagemindernden und wohnlageverbessernden Merkmalen im Rah-
men der Spanneneinordnung gesondert behandelt. Im Zuge der Neuerstellung des Miet-
spiegels 2021 für die Stadt Halle (Saale) soll die Wohnlage überarbeitet werden. ALP 
schlägt vor, dass die Auftraggeberin die zur Verfügung stehenden (Lage-)Attribute auf 
Adressebene in digitaler Form als shape-Dateien, xlsx-Dateien und/oder csv-Dateien an 
ALP übermittelt. Wir prüfen den Einfluss der einzelnen Merkmale und schlagen ggf. sinn-
volle Kategorien und Zusammenfassungen von Merkmalen vor. Wir gehen dabei von fol-
genden Daten aus: 
 

○ Adresspunkte 
○ Räumliche Gliederung (Stadtteile) 
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○ Lärmdaten (Umgebungslärmkartierung) 
○ Bodenrichtwerte 
○ Zentrale Versorgungsbereiche 
○ Grünflächen 
○ Haltestellen ÖPNV 
○ Schulen 
○ Bevölkerungsdichte 
○ Sozialdaten 

  
Die Ergebnisse unserer Prüfungen fassen wir in einer Power-Point-Präsentation zusam-
men und stellen diese im Rahmen der Ergebnispräsentation für den Mietspiegel 2021 
dem Arbeitskreis Mietspiegel vor. 
 
Für den Tabellenmietspiegel werden wir zwei bis drei Lagekategorien ableiten, für den 
Regressionsmietspiegel ist die Bildung von Lagekategorien nicht zwingend notwendig. 
Hier können der Einfluss der Lageteilmerkmale auf die Miethöhe auch direkt im Regres-
sionsmodell geprüft werden. Herr Dr. Promann wurde zum Thema „Wohnlage in Miet-
spiegeln“ promoviert (siehe Abschnitt 5.3) und verfügt über einen sehr guten Überblick 
über den Umgang mit dem Wohnwertmerkmal Lage in den Mietspiegeln der deutschen 
Großstädte. 
 
2.6 Auswertung der Daten 

ALP bietet an, die Daten als Tabellen- und als Regressionsmietspiegel auszuwerten. 
 
Für beide Verfahren ist es wichtig, die Datensätze zu gewichten. Es wird davon ausge-
gangen, dass wie bei der Erhebung zum Mietspiegel 2010 wieder eine Schichtung der 
Bruttostichprobe erfolgt. Die Datensätze der Nettostichprobe müssen zur Auswertung 
wieder rückgewichtet werden, um ein repräsentatives Abbild des freifinanzierten Miet-
wohnungsmarktes in Halle (Saale) darzustellen.  
 
Zudem unterscheidet sich die Teilnahmebereitschaft der befragten Mieter und Vermieter 
an der Befragung: Erfahrungsgemäß antworten größere Vermieter in der weit überwie-
genden Zahl der Fälle in Bezug auf die angefragten Wohnungen, während die Quote bei 
den Mietern häufig deutlich geringer ausfällt. ALP empfiehlt, dieses unterschiedliche Ant-
wortverhalten ebenfalls bei einer Gewichtung der Datensätze zu berücksichtigen. 
 
2.6.1 Auswertung als Regressionsmietspiegel 

Bei der Regressionsmethode wird ein mathematisches Modell aufgestellt, mit dem die 
Miethöhe durch die Merkmale Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage erklärt 
wird. Die Berechnung des Modells erlaubt die Ermittlung von Zu- und Abschlägen auf 
die Basismiete. 
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Es existieren verschiedene Ansätze von Regressionsmietspiegeln. Die Größe der Woh-
nung ist der wichtigste Faktor. Daher schlägt ALP vor, zunächst den Einfluss der Größe 
auf den Mietpreis im Rahmen einer ersten Regressionsgleichung zu ermitteln. Das Vor-
gehen illustriert die folgende Abbildung beispielhaft:  

 
Hierfür werden die absoluten Nettokaltmieten (ohne Betriebskosten) in Abhängigkeit 
von der Wohnungsgröße dargestellt. Es wird nun eine Funktion durch die Punktewolke 
gelegt, die den genauen Zusammenhang zwischen den beiden Größen (höhere absolute 
Nettokaltmiete bei größerer Wohnung) zeigt: die Regressionsfunktion. In der Regel sind 
hier Polynome 3. Grades bzw. kubische Funktionen zur Ermittlung des Zusammenhanges 
ausreichend.  
 
Dieser Effekt wird nun aus dem Mietwert herausgerechnet: Der tatsächliche, erhobene 
Wert der Nettokaltmiete wird dazu durch das Ergebnis der 1. Regressionsfunktion für die 
zugehörige Wohnungsgröße dividiert. Wohnungen einer bestimmten Größe, die teurer 
sind als der berechnete bzw. durch die Regressionsfunktion berechnete Wert, weisen 
häufig wohnwerterhöhende Eigenschaften auf, etwa eine besondere Wohnlage. Woh-
nungen, die günstiger sind, können auf eine einfachere Wohnungsqualität hindeuten. 
 
In der beispielhaften folgenden Abbildung werden die Wohnungen im Mittel durch die 
Regressionsfunktion gut beschrieben (der Nettomietfaktor ist eins). Wohnungen einer 
besonderen Wohnlage sind im Beispiel in der Regel teurer: Der Nettomietfaktor liegt 
über eins, was aber nicht nur auf die Wohnlage zurückzuführen sein muss. Wohnungen 
in einer besonderen Wohnlage weisen etwa häufig auch eine überdurchschnittliche Aus-
stattung aus.  
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In einem zweiten Schritt werden daher weitere Merkmale (außer der Wohnungsgröße) in 
einer zweiten Regressionsgleichung parallel berücksichtigt. Im Ergebnis erhält man pro-
zentuale Zu- und Abschläge auf die Basismiete. Zu diesen Merkmalen zählen etwa das 
Baujahr des Hauses, die Lage der Wohnung, der Haus- und Wohnungstyp oder die Aus-
stattung der Wohnung. Diese Merkmale werden in gesonderten Tabellen in der Miet-
spiegelbroschüre aufgeführt, sofern ihr Einfluss durch die Analyse als signifikant ermittelt 
wurde. 
 
Dieses ursprünglich an der Universität Regensburg für die Stadt Regensburg entwickelte 
Modell ist bereits seit über 20 Jahren für die Mietspiegelerstellung in vielen weiteren 
Kommunen im Einsatz und erprobt. Auf Wunsch der Auftraggeberin oder des Arbeits-
kreises Mietspiegel kann ALP aber natürlich auch einen anderen Regressionsansatz zu-
grunde legen. 
 
Der Spannenumfang wird über die Abweichung (nach oben oder unten) der tatsächlich 
vorgefundenen Mieten von den nach der Regressionsformel errechneten Mieten ermit-
telt. ALP schlägt vor, die Spanne so zu bestimmen, dass von den so ermittelten und grö-
ßengeordneten Abweichungen je ein Sechstel am oberen und am unteren Ende entfernt 
wird, sodass zwei Drittel aller erhobenen Mieten durch das Rechenmodell abgedeckt 
werden. Ein solches Verfahren wird etwa auch in § 16 Abs. 3 des Entwurfes zur Mietspie-
gelverordnung vom 28. Februar 2020 genannt. Es handelt sich zwar um eine Regelung 
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einer nicht in Kraft getretenen Verordnung, aber nichtsdestotrotz um eine sinnvolle Re-
gelung. 
 
2.6.2 Auswertung als Tabellenmietspiegel 

Neben der Auswertung als Regressionsmietspiegel wird ALP die erhobenen Daten auch 
alternativ als Tabellenmietspiegel auswerten. Hinsichtlich des Aufbaus der Mietspiegel-
tabelle wird ALP sich eng mit der Auftraggeberin abstimmen. ALP regt an, mit dem Ar-
beitskreis Mietspiegel über eine andere Darstellung der Beschaffenheit und über eine 
stärkere Differenzierung der Wohnungsgrößen- und Ausstattungsklassen zu beraten: Mit 
Hinblick auf die geringen Fallzahlen im Mietspiegel 2010 werden wir zur Diskussion stel-
len, ob angesichts fortschreitender Modernisierung die Ausweisung einer eigenen Zeile 
im Mietspiegel für Wohnungen ohne WC, Bad/Dusche und Sammelheizung weiterhin 
notwendig ist. Ebenso ist die Ausweisung der Zeile für Wohnungen mit einer der Aus-
stattungen zu diskutieren. 
 
Wie bereits in Abschnitt 2.3 erläutert, raten wir an, die Beschaffenheit in Form von gut 
gewählten Baujahresklassen zum Ausdruck zu bringen, ggf. in Kombination mit Ausstat-
tungsklassen (wie im von Herrn Dr. Promann und Frau Wiltshire erstellten Dresdner Ta-
bellenmietspiegel 2017). Weitere Unterscheidungskriterien können Wohnflächenklassen 
sowie eine Unterteilung in zwei Wohnlagen sein (analog zu Hamburg etwa „normal“ und 
„gut“). Das letzte Wohnwertmerkmal „Art“ würde dahingehend abgedeckt, dass nur 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen berücksichtigt wür-
den. 
 
Für die Abgrenzung der Baujahres-, Wohnflächen- und Ausstattungsklassen gilt, dass die 
Klassifikationen sich immer am zugrundeliegenden Datenpool orientieren müssen, ins-
besondere an der Anzahl der Wohnungen, die tatsächlich in der jeweiligen Merkmals-
kombination vorliegen. ALP wird die Kombinationen prüfen und der Auftraggeberin bzw. 
dem Arbeitskreis Mietspiegel auf Basis der Ergebnisse einen geeigneten Vorschlag für 
die Tabellenstruktur unterbreiten. 
 
Nach den Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln (S. 28) sind vor der Ausweisung der 
Mietwerte im Tabellenmietspiegel extreme ,,Ausreißermieten“ auszusondern. Sie dürfen 
weder für die Mittelwert- noch für die Spannenbildung berücksichtigt werden. Es sei auf 
eine statistisch fundierte Eliminierung von Ausreißern zu achten. Die Eliminierung dürfe 
nicht auf der Basis willkürlicher Festlegungen, z. B. durch den Arbeitskreis Mietspiegel, 
erfolgen. 
 
ALP wendet ein Verfahren zur Ausreißerbereinigung unter Berücksichtigung des Inter-
quartilsabstandes an. Für jedes Tabellenfeld werden dabei zunächst das untere und das 
obere Quartil berechnet. Sortiert man die Mieten pro m² in einem Feld aufsteigend, sind 
dies jene Mieten, bei denen 25 % bzw. 75 % der Mieten in dem Feld kleiner sind. Zwischen 
dem unteren und dem oberen Quartil liegen also die mittleren 50 % der Mieten in dem 
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jeweiligen Feld. Der Interquartilsabstand (𝐼𝑄𝑅 für englisch interquartile range) bezeichnet 
die Differenz aus unterem und oberen Quartil: 
 𝐼𝑄𝑅 = 𝑥0,75 − 𝑥0,25 
 
Nach der sogenannten Boxplot-Methode werden nun jene Mieten aus den einzelnen 
Feldern ausgeschlossen, die um mehr als das Anderthalbfache des 𝐼𝑄𝑅 unterhalb des 
unteren Quartils bzw. oberhalb des oberen Quartils liegen. Die untere Grenze der gülti-
gen Spannweite liegt somit bei  
 𝑥0,25 − 1,5 (𝑥0,75 − 𝑥0,25) 

 
Die obere Grenze der gültigen Spannweite liegt entsprechend bei   
 𝑥0,75 + 1,5 (𝑥0,75 − 𝑥0,25) 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Art der Ausreißerbereinigung zwar wie 
gefordert um eine statistisch fundierte Eliminierung von Ausreißern handelt, die im Ge-
gensatz zu anderen Verfahren vor allem dem Umstand Rechnung trägt, dass die Mieten 
in einem Mietspiegel in der Regel nicht normalverteilt sind, die Wahl des Faktors 1,5 beim 
Interquartilsabstand aber eine Setzung darstellt. Es handelt sich allerdings um die übliche 
Setzung bei der Bestimmung von Ausreißern. 
 
Nach der Ausreißerbereinigung schlägt ALP für die einzelnen Tabellenfelder die Beibe-
haltung der aktuellen Ausweisung von arithmetischem Mittel und 2/3-Spanne vor. Wir 
werden die erhobenen Mietwerte (Nettokaltmiete ohne Betriebskosten) entsprechend 
auswerten.  
 
2.7 Vorstellung der Ergebnisse 

Die Entwürfe für einen Regressions- und einen Tabellenmietspiegel werden der Auftrag-
geberin übermittelt und mit dem Arbeitskreis Mietspiegel diskutiert. Bei der Vorstellung 
des Tabellenmietspiegels wird ALP einen Vorschlag für die Zusammenlegung von Tabel-
lenfeldern unterbreiten (sowohl aufgrund von Fallzahlen als auch aufgrund von Plausibi-
litäten). Anregungen des Arbeitskreises Mietspiegel werden aufgenommen und geprüft. 
Der Arbeitskreis Mietspiegel wird in die Lage versetzt, fundiert über die für Halle (Saale) 
am besten geeignete Mietspiegelform zu entscheiden. 
 
2.8 Mietspiegelbroschüre und Anerkennung 

Nach Zustimmung zum Mietspiegel im Arbeitskreis wird eine Mietspiegel-Broschüre er-
stellt. ALP bietet an, den Text für diese Broschüre in enger Abstimmung mit der Auftrag-
geberin zu gestalten. Bei Übermittlung der Vorlagen zum Corporate Design der Stadt 
Halle (Saale) können wir die Broschüre auch entsprechend layouten. Wir werden der Auf-
traggeberin die Broschüre als reprofähige Druckvorlage zur Verfügung stellen. 
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Diese Broschüre kann dann Grundlage der Beschlussfassung des Mietspiegels im Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) sein. Alternativ ist es nach § 558d Abs. 1 BGB auch möglich, dass 
die Anerkennung als qualifizierter Mietspiegel ausschließlich durch Interessenvertreter 
der Vermieter und der Mieter erfolgt. Diese sind im Falle der Stadt Halle (Saale) ja im 
Arbeitskreis Mietspiegel vertreten. ALP empfiehlt eine doppelte Anerkennung im Arbeits-
kreis und im Stadtrat, um die breitestmögliche Akzeptanz und die gewünschte friedens-
stiftende Wirkung des Mietspiegels zu erzielen. Die Zustimmung im Arbeitskreis Miet-
spiegel ist unserer Erfahrung nach entscheidend für die anschließende Zustimmung im 
zuständigen Ausschuss des Stadtrates bzw. des Stadtrates selbst.  
 
Auf Wunsch der Auftraggeberin nimmt ALP optional an öffentlichen Terminen wie Pres-
sekonferenzen etc. teil. Diese werden separat nach Tagessatz zuzüglich Reisekosten ab-
gerechnet. Gleiches gilt für die Präsentation von (Zwischen-)Ergebnissen vor politischen 
Gremien. 
 
Für unsere Kalkulation gehen wir von zwei Vor-Ort-Terminen in Halle (Saale) aus, die wir 
in die Kosten eingerechnet haben: Die Auftaktveranstaltung mit dem Arbeitskreis Miet-
spiegel (Vorstellung Konzept, Fragebogen-Diskussion) sowie die Vorstellung der Ergeb-
nisse vor diesem Gremium. Weitere Vor-Ort-Termine würden separat abgerechnet. Ggf. 
können auch Videokonferenzen eingesetzt werden – je nachdem, wie sich die Corona-
Pandemie im Weiteren entwickelt. 
 
2.9 Berichtslegung und optionaler Online-Mietspiegel 

Nach Verabschiedung des Mietspiegels im Arbeitskreis Mietspiegel und im Stadtrat der 
Stadt Halle (Saale) wird ALP einen schriftlichen, ausführlichen Arbeitsbericht verfassen, in 
dem die einzelnen Arbeitsphasen, Methoden, Bearbeitungsschritte und Ergebnisse dar-
gestellt werden. Wir werden uns dabei auf den final gewählten Mietspiegeltyp (Tabellen- 
bzw. Regressionsmietspiegel) beziehen. 
 
Optional kann ALP ein Online-Tool entwickeln, das die Berechnung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete analog zur Mietspiegel-Broschüre als Online-Mietspiegel ermöglicht. Die-
ses Tool kann entweder auf einer einzurichtenden Seite auf dem Server von ALP oder auf 
Wunsch auch auf dem Server der Auftraggeberin implementiert werden. ALP übernimmt 
die Pflege und Betreuung des Online-Tools für die Geltungsdauer des Mietspiegels. Un-
ter 
 

https://mietspiegel-berechnen.de/buxtehude2020/ 
 (Regressionsmietspiegel)  

 
und  

 
https://mietspiegel-berechnen.de/heilbronn2020/eforms/heilbronn2020/6/  

(Tabellenmietspiegel) 

https://mietspiegel-berechnen.de/buxtehude2020/
https://mietspiegel-berechnen.de/heilbronn2020/eforms/heilbronn2020/6/
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sind Beispiele für von uns erstellte Online-Mietspiegelrechner zu finden. Bei Interesse 
unterbreiten wir Ihnen hierfür ein separates Angebot. 
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3 Zeitplan 

November 2020  Vergabe, Übermittlung Fragebogen an die Auftraggeberin 
 
Dezember 2020 Sitzung des Arbeitskreises Mietspiegel, Abstimmung des 

Fragebogens, Übermittlung der Datengrundlage an ALP 
(auch zur Wohnlage), Vorbereitung der Erhebung 

 
Januar 2021 Datenzusammenführung (auch Wohnlage) und Stichpro-

benziehung 
 
Februar 2021 Druck und Versand der Anschreiben an Mieter und Vermie-

ter (empfohlener Stichtag der Befragung: 1. Februar 2021) 
 
Februar bis April 2021 Durchführung der Befragung bei Mietern und Vermietern 

inkl. laufender Zusammenführung und Plausibilisierung der 
Daten 

 
Mai 2021 Abschließende Zusammenführung der Daten, Erstellung 

des Tabellen- und Regressionsmietspiegels, Bildung einer 
Lageeinteilung 

 
Juni 2021 Vorstellung des Tabellen- und Regressionsmietspiegels im 

Arbeitskreis Mietspiegel, Anerkennung als qualifizierter 
Mietspiegel durch den Arbeitskreis 

 
Juli 2021 Lieferung der Texte für die Mietspiegel-Broschüre, Be-

schlussfassung im Stadtrat, Übermittlung der Dokumenta-
tion zum Mietspiegel, optionale Programmierung und Be-
reitstellung eines Online-Mietspiegels 

 
(22. Juli bis 1. September 2021: Sommerferien in Sachsen-Anhalt) 
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4 Projektteam 

Dem ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH gehören neun Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Disziplinen rund um den Wohnungsmarkt an. Hinzu kommen zwei 
Werkstudenten zur Unterstützung – vor allem bei der Durchführung der Befragungen.  
 
Das Projektteam für den Mietspiegel Halle (Saale) wird aus vier Mitarbeitern gebildet. Es 
verfügt über langjährige und bundesweite Praxiserfahrung in der Erarbeitung von quali-
fizierten Mietspiegeln. 
 
Die Qualifikationen und persönlichen Schwerpunkte unseres Teams können Sie der fol-
genden Übersicht entnehmen: 
 
Dr. Johannes Promann | Dipl.-Ökonom 

Studium der Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Politik an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg und der Handelshochschule Turku, Finnland. Abschluss 
des Studiums als Dipl.-Ökonom. Tätigkeit als akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
theoretische Volkswirtschaftslehre am Institut für VWL und Recht der Universität Stutt-
gart. Hier Dissertation „Die Berücksichtigung des Wohnwertmerkmals Lage in den Miet-
spiegeln der deutschen Großstädte“ und Lehrtätigkeit im Bereich Makroökonomik. 
Anschließend Tätigkeit beim GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung, 
zuletzt als Prokurist, hier Projektleiter Mietspiegel sowie Bereichsleiter Immobilien-
marktanalysen.  

Seit 2017 Geschäftsführer des ALP Institutes für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH. 
Arbeitsschwerpunkte: Mietspiegelerstellung und Schlüssige Konzepte 
 

| M. Sc. Management und Marketing 

Studium der Betriebswirtschaft an der Freien Universität Berlin und Hanken School of 
Economics in Helsinki mit dem Studienschwerpunkt Multivariate Analysemethoden. Ab-
schluss Master of Science Management und Marketing im Jahr 2014. 

Anschließend Tätigkeit beim GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung 
in Hamburg als Beraterin für Mietspiegel und Schlüssige Konzepte. 

Seit 2020 Beraterin beim ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH. Arbeits-
schwerpunkt: Mietspiegelerstellung und Schlüssige Konzepte 
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| Dipl.-Geograph 

Studium der Geographie an der Philipps-Universität Marburg mit dem Abschluss Dipl.-
Geograph im Jahr 2010. 

Anschließend Tätigkeit beim GEWOS Institut, ab 2012 beim IEA Dataprocessing and Re-
search Center in Hamburg. Hier Mitarbeit an Softwareprojekten zur Vorbereitung und 
Administration internationaler Schulleistungsstudien. Schnittstellenfunktion durch Koor-
dination der Anforderungen verschiedener Beteiligter, Planung und Steuerung von 
Softwaretests und Ableitung von Software Requirements für die Entwicklungsabteilung. 
Weitreichende Programmiererfahrungen im Datenbankbereich, in der Erstellung von 
Microsoft-VBA Programmen sowie in der Programmierung von Skripten der gängigen 
Statistiksoftware. 

Seit 2018 Berater beim ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH. Arbeits-
schwerpunkte: Mietspiegel, Schlüssige Konzepte, Datenmanagement. 
 

| M.A. Stadt- und Regionalentwicklung 

Studium der Sozialwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg mit 
dem Abschluss Bachelor of Arts im Jahr 2015. Anschließendes Studium der Stadt- und 
Regionalentwicklung an der Universität Bremen mit dem Abschluss Master of Arts im 
Jahr 2018. 
 
Seit 2019 Berater beim ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH. Arbeits-
schwerpunkt: Befragungen, Daseinsvorsorge- und Wohnungsmarktkonzepte sowie 
Mietspiegel. 
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5 Projekterfahrungen 

5.1 In Bearbeitung befindliche Projekte (Auswahl) 

Mietspiegel Berlin 2021 

Leistungen: 
o Fortschreibung des Tabellenmietspie-

gels (Indexfortschreibung) 

o Aktualisierung der Wohnlagenkarte 

o Beratung bei der Öffentlichkeitsarbeit 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Vorbereitung, Teilnahme und Durchfüh-
rung der Arbeitsgruppensitzungen 
Mietspiegel 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Land Berlin 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen 
Frau  
Telefon: 030-901394776 

 
 
Mietspiegel Kiel 2020 

Leistungen: 
o Beratung, Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Landeshauptstadt Kiel 
Amt für Wohnen und Grundsicherung 
Herr  
Telefon: 0431/901-2394 

 
 
Mietspiegel Füssen und Umland 2020 

Leistungen: 
o Beratung, Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Füssen 
Finanzen & Immobilien 
Herr  
Telefon: 08362-903130 
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Mietspiegel Waiblingen und Korb 2020 

Leistungen: 
o Beratung, Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiterin: 
Jennifer Wiltshire 

Ansprechpartner: 
Stadt Waiblingen 
Fachbereich Büro Oberbürgermeister 
Herr  
Telefon: 07151/5001-1200 

 
 
Mietspiegel Glienicke/Nordbahn 2020 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Gemeinde Glienicke/Nordbahn 
Fachbereich III 
Frau  
Telefon: 033056-69254 
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5.2 Abgeschlossene Projekte (Auswahl) 

Mietspiegel Heilbronn 2020 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Heilbronn 
Stabstelle Stadtentwicklung und Zu-
kunftsfragen 
Herr  
Telefon: 07131-562724 

 
 
Mietspiegel Schöneiche bei Berlin 2019 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Excel-Abfrage bei Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Frau  
Telefon: 030/643304 -117 

 
 
Mietspiegel Ulm/Neu-Ulm und Kosten der Unterkunft 2019 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Excel-Abfrage bei Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Inklusive „Schlüssiges Konzept“  
o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-

kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Um-
welt, Baurecht – Abteilung Verwal-
tung, Haushalt, Wohnen 
Frau  
Telefon: 0731/161-6102 
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Mietspiegel Frankfurt (Oder) 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Frankfurt (Oder) 
Gesamtstädtische Stadtumbauplanung 
Frau  
Telefon: 0335-552 6116 

 
Mietspiegel Aalen 2020, 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 
(2020 als Indexfortschreibung) 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Aalen 
Geschäftsstelle Gutachterausschuss 
Herr  
Telefon: 07361-52 406 
 

 

Mietspiegel Esslingen am Neckar 2020, 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 
(2020 als Indexfortschreibung) 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Esslingen am Neckar 
Amt für Soziales und Sport 
Herr  
Telefon: 0711-35122196 
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Mietspiegel und Kosten der Unterkunft  
Bamberg 2020 und 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Mündliche Befragung bei Mietern, 
schriftliche Befragung bei Vermietern 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

o Inklusive „Schlüssiges Konzept“ 
o 2020 Indexfortschreibung 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Bamberg 
Strategische Entwicklung und                    
Konversionsmanagement 
Herr  
Telefon: 0951-871044 
 

 

Mietspiegel und Kosten der Unterkunft Region Hannover 2019 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Tabellenmietspiegel 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Inklusive „Schlüssiges Konzept“  
o Teilnahme an Sitzungen der „Mietspie-

gelkommission“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Region Hannover  
Frau  
Telefon: 0511-61621220 
 

 

Mietspiegel Garching b. München 2020, 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 
(2020 als Indexfortschreibung) 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Garching b. München  
Bürgerservice und Zentrale Dienste 
Herr  
Telefon: 089-32089103 
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Mietspiegel Mannheim 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 
(Stichprobenfortschreibung) 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Mannheim 
Fachbereich Stadtplanung 
Herr  
Telefon: 0621-2937818 
 

 
Mietspiegel und Kosten der Unterkunft Frankenthal (Pfalz) 2020, 2018 

Leistungen: 

o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel 
(2020 als Indexfortschreibung) 

o Erstellung eines Endberichtes 

o Inklusive „Schlüssiges Konzept“  
o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-

kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 

Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Frankenthal (Pfalz) 
Bereich Gebäude und Grundstücke 
Kaufmännische Abteilung 
Herr  
Telefon: 06233-89427 

 
Mietspiegel Buxtehude 2018 

Leistungen: 
o Beratung Konzeption 

o Schriftliche Befragung bei Mietern und 
Vermietern 

o Auswertung als Regressionsmietspiegel  

o Erstellung eines Endberichtes 

o Teilnahme an Sitzungen des „Arbeits-
kreises Mietspiegel“ 

Projektleiter: 
Dr. Johannes Promann 

Ansprechpartner: 
Stadt Buxtehude 
Fachgruppe Soziales, Wohnen und Se-
nioren 
Herr  
Telefon: 04161-5015011 
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5.3 Veröffentlichungen zum Thema Mietspiegel 

○ PROMANN, Johannes. Vortrag „Gemeinsame Mietspiegelerstellung für mehrere 
Kommunen", gehalten auf der Online-Veranstaltung „Der qualifizierte Mietspie-
gel – Antworten auf neue Herausforderungen“ von gif, Deutschem Städtetag und 
BBSR am 23.9.2020. 

○ PROMANN, Johannes. Die Lage als besonderes Wohnwertmerkmal. In: Woecke-
ner, Bernd (Hrsg.). Beiträge zur Reform des qualifizierten Mietspiegels. Eul-Verlag, 
Lohmar 2018. 

○ PROMANN, Johannes. Vortrag „Messung der Lagequalität", gehalten auf der 
Fachtagung Mietspiegel von gif und Deutschem Städtetag am 19.9.2018 in Köln. 

○ PROMANN, Johannes. Mitarbeit im Rahmen der gif-Mietspiegelkommission an: 
Wirtschaftsrat (Hrsg.): Prämissen und Handlungsempfehlungen zur Reform des 
Mietspiegels, 2018. 

○ FREUND, Stefan; HILLA, Volker; MISSAL, Daniel; PROMANN, Johannes; WOECKE-
NER, Bernd. Qualifizierte Mietspiegel: Verbreitung, Standardisierungsnotwendig-
keiten und Qualitätsdefizite. Wohnungswirtschaft und Mietrecht, 2013, 66. Jg., Nr. 
5, S. 259-263. 

○ PROMANN, Johannes. Zum Umgang mit der Wohnlagequalität in den Mietspie-
geln von Berlin und Frankfurt am Main. Zeitschrift für amtliche Statistik Berlin 
Brandenburg, 2013, Nr. 2, S. 26-29. 

○ PROMANN, Johannes. Die Berücksichtigung des Wohnwertmerkmals Lage in den 
Mietspiegeln der deutschen Großstädte: Bestandsaufnahme, theoretische Einbet-
tung und ein GIS-gestütztes Verfahren zur standardisierten Wohnlageermittlung. 
Eul-Verlag, Lohmar 2012. 

○ WOECKENER, Bernd; PROMANN, Johannes; FREUND, Stefan. Qualifizierte Miet-
spiegel. WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2012, 41. Jg., Nr. 10, S. 540-
545. 
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6 Honorar 

Wir sichern zu, mit der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Halle (Saale) 
unverzüglich nach Auftragserteilung zu beginnen. Den Pauschalpreis sowie die Preise für 
einen Tagessatz und einen Stundensatz entnehmen Sie bitte dem ausgefüllten Leistungs-
verzeichnis. Eine separate Nebenkostenpauschale stellen wir nicht in Rechnung.   
 
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in Höhe von zurzeit 16 %. Bei Beendigung des Projektes wird die gesetz-
liche Mehrwertsteuer voraussichtlich 19 % betragen. 
 
Die Rechnungslegung folgt dem Fortschritt des Projektes. Wir schlagen folgenden Zah-
lungsmodus vor: 
 

○ 30 % nach Auftragserteilung 
○ 70 % nach vollständiger Lieferung und Abnahme der Dokumentation zum 

Mietspiegel durch die Auftraggeberin 
 
An das Angebot zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Halle (Saale) 
hält sich ALP bis zum 30. November 2020 gebunden. Das Angebot wurde exklusiv für die 
Stadt Halle (Saale) erstellt. Die Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung von ALP. 
 
ALP Institut für Wohnen 
und Stadtentwicklung GmbH 

 

 

Dr. Johannes Promann    Jennifer Wiltshire



 enie ,suahneilimafniE nie mu gnunhoW red ieb hcis se tlednaH :C egarF
 ?suahneilimafiewZ nie redo suahnehieR nie ,etflähsuahleppoD

)esserdA red na negnunhoW iewz lamixam hcis nednifeb sE :gnuretuälrE(

retiew → nieN ednE → aJ

1 etieS

  tual reuadteiM( ?teteimrev dnehegrebürov run gnunhoW eid eiS nebaH :J egarF
 )gnunhowneireF awte ,rhaJ menie retnu gartreV

 ednE → aJ

 ednE → aJ retiew → nieN -stfahcstdnawreV ,-stiebrA ,-tsneiD senie dnurgfua edneteiM red tlhazeB :D egarF
 etgißämre enie )tiekgitätnenni*retsiemsuaH awte( sessintlährevstfahcsdnuerF redo

 ?eteiM
 ednE → aJ retiew → nieN retredröfeg hciltneffÖ( ?nednubegsierpteim lleutka gnunhoW eid tsI :E egarF

 )gnudnibsierpteiM egitsnos redo “gnunhowlaizoS„ awte ,muarnhoW

 ednE → aJ ?semiehnhoW senie lieT gnunhoW eid tsI :F egarF
  )miehnednereidutS ,-egelfP .B .z(

 ednE → aJ gartrevteiM mi gnuztuN ehcilbreweg)-liet( enie gnunhoW eid rüf tsI :G egarF
 )uzad thcin nelhäz remmizstiebrA( ?nehesegrov

 ?teteimrev treilbömliet redo treilböm gnunhoW eid eiS nebaH :H egarF
 )eknärhcsuabniE redo / dnu gnuthcirnienehcüK eid rüf thcin tlig(

 ednE → aJ
 renie lieT sad ,remmizlezniE nie mu gnunhoW red ieb hcis se tlednaH :I egarF

 ?gnagniE renegie nie gnunhoW red tlhef redo tsi gnunhoW nettelpmok
 )neßua nov ,rulfsuaH mov ,suahnepperT mov(

tanoM rhaJ?nennogeb sintlährevteiM sad tah nnaW :1 egarF

 )gilliwierf( ?nereitkatnok nebagnA nerhI uz netiehralknU ieb eiS riw nefrüD
:remmunnofeleT ,aJ nieN

4 etieS

 renie uz eid ,trhüfeghcrud nedneteimreV mov nemhanßamsgnureisinredoM 0102.10.10 med ties nedruW :61 egarF
?netrhüf gnuztunsgnunhoW red gnuressebreV nevitatilauq

legeipsteiM netreizifilauq muz nenni*reteimreV rüf negobegarF
0202 leiK tdatstpuahsednaL eid rüf

retiew → tnnakebnU

retiew → tnnakebnU
retiew → nieN

retiew → nieN

retiew → nieN ednE → aJ

retiew → nieN

retiew → nieN

tnnakebnUnieNaJnegnuthcirnierätinaS

noitallatsniortkelE tnnakebnUnieNaJ

 ?siewsuaeigrenE nie gnunhoW eid rüf treitsixE :71 egarF
 :nie fradebeigrenednE ned eiS negart ettiB .siewsuasfradeB nie ,aJ

 :nie trewnnekshcuarbreveigrenE ned eiS negart ettiB .siewsuashcuarbreV nie ,aJ ,  )a²m(/hWk

nednahrov siewsuaeigrenE niek tsi se ,nieN

,  )a²m(/hWk

netlahtne thcinnetlahtneressawmraW rüf hcuarbreveigrenE retiew → ni*reteiM
...n*enie na gnunhoW eid eiS neteimreV :A egarF

 ednE →ni*remütnegiE r*edneztuntsbles eiS dnis redo

?hcis se tlednah pytsgartrevteiM nehclew mU :2 egarF
)nelletstsef sgartrevteiM sed dnahna ettib(

 gartreV-teimtlakotteN gartreV-teimtlakotturB  netsoksbeirteB eginie( gartreV-teimvisulknilieT
)netlahtne eteiM red ni lahcsuap dnis

ednE → nieNretiew → aJ ?trednärev 4102.01.10 med ties eteimtlakotteN red ehöH eid edruW :nien sllaF

  .lkni .fgg ,netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH enho eteiM = )eteimdnurG( eteimtlakotteN(
)tniemeg thcin reih dnis negnurednänetsoksbeirteB enier ,egalmusgnureisinredoM

 ?teteimrev uen 4102.01.10 med hcan gnunhoW eid eiS nebaH :B egarF
→ nieNC egarF → aJ

tnnakebnU
 .na – eduäbeG etmaseg sad rüf thcin – gnunhoW eid rüf netsoknebeN dnu -sbeirteB eid eiS nebeg ettiB :81 egarF

.gartrevteiM med redo gnunhcerbanetsoksbeirteB netztel red nebagnA eid eiS nemhentnE
9102 8102 7102→  :theizeb gnunhcerbanetsoksbeirteB etztel eid hcis ned fua ,muartieZ

→    :muartiezsgnunhcerbA rednehciewba rhajrednelaK moV tanoM :noV

rhaJ

tanoM :siB

rhaJ
)gnunhcerbaserhaJ euaneg enho( egärteblahcsuaP ehciltanoM

:na sintlährevteiM medej ni hcilztäsdnurg nellaf netsoksbeirteB eseiD

:netsoksbeirteB eretieW

 ednefual / reuetsdnurG .a
 :netsaL ehciltneffö

, €

 :gnugrosrevressaW .b
 :nerhübeglanaK / gnuressäwtnE .c

:rhufballüM .d
 gnuthcuelebsuaH .e

:)mortsniemegllA(

 dnu -hcaS( negnurehcisreV .f
 :)gnurehcisrevthcilfptfaH

 :ni*retsiemsuaH / ni*trawsuaH .g
 gnuginiergewheG / gnuginierneßartS .h

 ni*trawsuaH netsoP mi thcin nrefos(
 :)netlahtne

 / gnuginiersuaH( gnuginiereduäbeG .i
 mi thcin nrefos ;gnufpmäkebrefeizegnU

 :)netlahtne ni*trawsuaH netsoP

 netsoP mi thcin nrefos( egelfpnetraG .j
 :)netlahtne ni*trawsuaH

 mi thcin nrefos( gnuginiernietsnohcS .k
 :)netlahtne ni*trawsuaH netsoP

 thcin nrefos( gnugitiesebeenhcS .l
 :)netlahtne ni*trawsuaH netsoP mi

?eteiM etrabnierev 0202 rebotkO rüf eid tsi hcoh eiW :3 egarF

 :)gartebtmaseG( nedneteiM mov tmasegsni etlahre hcI , €

 )2 etieS fua retiew( :sua nemmasuz hcis tztes garteB reseiD

, €
, €

, €
,

,

, €

, €

€

€

€

 / ennetnastfahcsniemeG .m
 :ssulhcsnalebaK

-sgnuzieH red gnutraW .n
 :egalna

 red gnutraW .o
 :etäregressawmraW

 :guzfuA .p

 :redlemhcuaR .q

 eretiew rüf egärteB .r
 reih eid ,netsoksbeirteB
:nedrew trhüfegfua thcin

€

€

€

€

€

€

€

€

€

:netsoksbeirteB emmustmaseG , €

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:rüf

 )gilliwierf( .nemhenuzliet gnubehrE-eglofhcaN renie na ,tiereb hcim erälkre hcI

:na gnunhoW neteteimrev red esserdA eid eiS nebeg ettiB

:remmunsuaH ,eßartS

 ned nennök eiS .nedrew tetrowtnaeb thcin negarF neretiew eid nessüm “ednE  →„ senie nehcierrE ieB .nezuerkna sedneffertuZ ettiB
 .kcüruz negobegarF ned snu nednes dnu sua negarF eid ettib eiS nellüf netsnosnA .nethcinrev nnad negobegarF

 .nemhenrov leik/ed.tutitsni-pla.www//:sptth retnu enilno hcua nebagnA erhI nennök eiS
  :tetual lessülhcssgnaguZ rehcilnösrep rhI

 ednE → ni*reteimretnU

 )trehciepseg leiK tdatS red ieb erhaJ ierd lamixam gnubehrE red nov tnnerteg netadtkatnoK erhI nedrew gnummitsuZ ieB(
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 setuabegsua dnu ssohcsegdrE( ?eduäbeG sad tah essohcseG eleiv eiW :8 egarF
)nelhäzuztim essohcseG sla dnis ssohcseghcaD

?esserdA red na se tbig negnunhoW eleiv eiW :7 egarF

niarretuoS / relleK erretraphcoH / ssohcsegdrE

 )hcilgöm trowtnA enie ruN( ?gnunhoW eid tgeil ssohcseG mehclew nI :9 egarF

?tlletseg gitref gnunhoW eid edruw nnaW :11 egarF
 )nemhentne siewsuaeigrenE med hcua rhajuaB sad nennök eiS(

 :rhajuaB

 eid tgeiL .suabfuaredeiW sed rhaJ sad tlig ,trötsrez geirK mi gnunhoW eid raW .tiekgitrefsguzeB red rhaJ sad tsi dnebegßaM
 uabsuA ieb ;suabnA sed .wzb gnukcotsfuA red rhaJ sad tlig ,lieteduäbeG netuabegna redo netkcotsegfua menie ni gnunhoW

!rhajuaB sad thcin nessulfnieeb nemhanßamsgnureisinredoM .suabsuA sed rhaJ sad tlig sessohcseghcaD sed

2 etieS

8191 siB 1002-5991 5102-0102
8491-9191

0691-9491
7691-1691

7791-8691
4991-8791 6102 bA9002-2002

tnnakebnU

ssohcsegrebO .

 ?fua gnunhoW eid tsiew elamkremsgnuttatssuA neniemeglla ehcleW :21 egarF
 )hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tuabegnie netsoK enegie fua nedneteiM mov thcin osla ,tlletseg nedneteimreV mov(

 ella eid ,gnuziehnegatE redo -lartneZ ,-kcolB ,-nreF
 sllaf ,gnuziehrehciepsthcaN hcua( tzieheb emuärnhoW

)nednahrov nemuärnhoW nella ni

gnusalgrevreilosI

 redo lessühcsnetilletaS ,ssulhcsnalebaK
nednahrov ennetnastfahcsniemeG

renfförüT tim egalnahcerpsnegeG

netraghcaD / aiggoL / essarreT / noklaB
 )elhütS / hcsiT rüf ztalP dnehciersua(

ehcilgnäguz nedneteiM med run( gnuztunnetraG
)ehcälfnürG ednehets gnugüfreV ruz dnu

suaH mi guzfuA
 blahrenni muarlletsbadarrhaF rerabßeilhcsbA

seduäbeG sed blahreßua redo

 essohcseG ererheM
)gnunhoW-ettenosiaM(

 nedneteiM mov thcin osla ,tlletseg nedneteimreV mov( ?fua remmizedaB sad tsiew elamkremsgnuttatssuA ehcleW :41 egarF
)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tuabegnie netsoK enegie fua 

ehcsuD ehcielgnedoB

 galebnedoB regitrewhcielg redo neseilfnedoB

reprökziehhcutdnaH
gnuziehnedobßuF

tiekhcilgömzieH
enibakhcsudlezniE etarapeS

daB mi gnugrosrevressawmraW
)CW-etsäG( CW setiewZ

ennawedaB
dnegeilierf dnegeiwrebü negnutielsgnugrostnE dnu -reV

 red snetsednim ni galebnedobßuF regitsnoS
emuäR red etfläH

3 etieS

retsneF

 ,daB ,rulF ,ehcüK nelhäz uzad thciN( ?gnunhoW eid tah remmiZ eleiv eiW :6 egarF
  )emuärlletsbA dnu CW

:lhaznaremmiZ

:negnunhoW lhaznA

:essohcseG lhaznA

 melleutka tual gnunhoW netmaseg red ehcälfnhoW eid tsi ßorg eiW :5 egarF
  dnu CW ,daB ,rulF ,ehcüK hcilßeilhcsnie( ?gnurälkresgnurednäteiM retztel / gartrevteiM

)nehcälfnessarreT .wzb -noklaB rerabnehcerna eiwos gnunhoW red ni nemuärlletsbA
, ²m

gnunhoW red ni daB / CW
 redo ttekraP .B .z( galebnedobßuF regitrewhcoH

 snetsednim ni )nedobneleiD reuen / retetiebraegfua
emuäR red etfläH red

emuäR red etfläH red snetsednim ni gnuziehnedobßuF

...sua nemmasuz hcis tztes gartebtmaseG reD :3 egarF uz retieW

, ,netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH enho eteiM = eteimdnurG redo( eteimtlakotteN )a
 :)egalmusgnureisinredoM .lkni .fgg

, :tmasegsni netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH rüf negnulhazsuaroV / negalmU  )b

 :rüf egälhcsuZ / netsoK erednA )d ,

€

€

€

 :ztalplletS / egaraG )c €,

 :netsoksbeirteB etlak rüf negnulhazsuaroV / negalmU novad

 :ressawmraW redo / dnu gnuzieH rüf negnulhazsuaroV / negalmU novad

, €

, €

 tkerid ressawbA / ressaW rüf negnulhazsuaroV / negalmU eid edneteiM red tlhazeB
?nemhenretnusgnugrosreV sad na

 redo / dnu gnuzieH rüf negnulhazsuaroV / negalmU eid edneteiM red tlhazeB
 ?nemhenretnusgnugrosreV sad na tkerid ressawmraW

 …mu gnunhoW red ieb hcis se tlednaH :01 egarF

?gnunhoW-esuohtneP enie...

 ?tnemtrapA-orkiM nie...
,²m 23-41 tim gnunhowremmizniE(

 daB ,muarfalhcS dnu -nhoW .lkni
 )elieznehcüK dnu

?gnunhoW-ssohcseghcaD enie...

rabhcierre ierfnefuts gnunhoW
 )etierbsgnaghcruD( tierb mc 08 .dnim dnis nerüT ellA

ierfnellewhcs tsi gnunhoW

 nedneteiM mov thcin osla ,tlletseg nedneteimreV mov( ?fua ehcüK eid tsiew elamkremsgnuttatssuA ehcleW :31 egarF
)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tuabegnie netsoK enegie fua

gnutfültnE ednehciersua dnu retsneF enho ehcüK

galebnedoB regitrewhcielg redo neseilfnedoB

 ,dreH tim ehcüK etettatsegsua ttelpmoK
neknärhcS eiwos ettalpstiebrA ,elüpS gnugrosrevressawmraW

 täregnehcüK segitrewhcoH
 ,dlefhcoK-nareC / edlumhcoK-kimareksalG .B .z(

 ,enihcsamlüpsrrihcseG ,knarhcslhükuabniE
)drehnelleworkiM ,ehurt- redo knarhcsreirfeG

egalnasgnutfüL

 etkejborätinaS red hcierebressawztirpS mi ednäW
 )ettelioT ,nekcebhcsaW ,ehcsuD ,ennawedaB(

 neseilF .B .z hcrud tztühcseg
 gnunhoW red redo eduäbeG ma nemhanßamsgnureisinredoM edneglof 2002.10.10 med ties nedruW :51 egarF

 )netiebrasgnureivoneR dnu -sgnutlahdnatsnI nehcilbü eid dnis tniemeg thcin( ?trhüfeghcrud nedneteimreV sed netieS nov

:gnummäddnawneßuA

 red / sehcaD sed gnummäD
 :ekcedssohcseG netsrebo

 :gnummädnekcedrelleK

 :hcsuatsuaretsneF

 sreguezreemräW sed hcsuatsuA
:)emrehtsaG ,lessekzieH .B .z(

 :ztenemräwnreF sna ssulhcsnA

 trhüfeghcrud ,aJ
 2002 nehcsiwz

9002 dnu

 trhüfeghcrud ,aJ
 0102 nehcsiwz

5102 dnu

 ,aJ
 trhüfeghcrud

6102 ba
nieN tnnakebnU

nieNaJnieNaJ

nieNaJ

?gnunhoW eid tlläf essalkserhajuaB ehclew ni ,nennök nemmitseb uaneg thcin gnunhoW red rhajuaB sad eiS nneW

trednäeg thcin guzniE med ties edruw eteiM

 ?trednäeg laM etztel sad eteimtlakotteN eid edruw nnaW :4 egarF
 )BGB 065 § hcan netsoksbeirteB red negnurednÄ enier dnis nemmonegsua( rhaJtanoM

nieNaJ

nieNaJ

E
n
t
w
u
r
f
 
0
5
.
1
0
.
2
0
2
0



1 etieS4 etieS

nnorblieH tdatS eid rüf 0202 legeipsteiM netreizifilauq muz negobegarF

 ?fua suaH sad / gnunhoW eid tsiew elamkremsgnuttatssuA ehcleW :01 egarF
 )hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg reteimreV mov(

nemuäR nella ni gnusalgrevreilosI

etfläH red snetsednim ni gnuziehnedobßuF
emuäR red

  ,lyniV ,ttekraP .B .z( galebnedoB regitrewhcoH
 )neseilfgueznietS egitamrofßorg

 )muarnedoB( muarnenhüB redo -relleK

renfförüT tim egalnahcerpsnegeG

neisuolaJ/nedällloR

dnaH nov gnullüfhcanffotsnnerB tim nefölezniE

ehcüK ,muarnhoW nie snetsedniM
gnuzieH etreillatsni enho daB redo

,elüps- dnu drehuabniE( ehcükuabniE
 )neseilF redo nlehcaK ,eknärhcsretnU .u -rebO

rellek- redo ztalplletsbadarrhaF retztühcseG

gnunhowniarretuoS redo -relleK

edassafztuhcsmmädemräW

ehcsuD ehcielgnedoB

retsneF tim daB

 )²m 4 ba( aiggoL redo noklaB ,essarreT erabztuN

nessohcseglloV 4 lamixam tim eduäbeG ieb lhutsrhaF

 nedöbmueloniL/-CVP redo -zloH ehcafnie dnegeiwrebÜ

 dnegeiwrebü tsi )saG ,ressaW ,mortS( noitallatsnI
 gnuzieH eid rüf negnutieluZ nehcilbü eid( rabthcis

)retnurad thcin nellaf
nednahrov remmizsgnaghcruD

 )gilliwierf( ?nereitkatnok negobegarF meseid ni nebagnA nerhI uz netiehralknU ieb eiS riw nefrüD :11 egarF

:remmunnofeleT ,aJ nieN

 )tlletseg reteimreV mov( ?fua gnunhoW eid tsiew elamkremsgnuttatssuA neniemeglla ehcleW :9 egarF

?tlletseg gitref gnunhoW eid edruw nnaW :8 egarF  :rhajuaB

?gnunhoW eid tlläf essalkserhajuaB ehclew ni ,nennök nemmitseb uaneg thcin gnunhoW red rhajuaB sad eiS nneW

 eid tgeiL .suabfuaredeiW sed rhaJ sad tlig ,trötsrez geirK mi gnunhoW eid raW .tiekgitrefsguzeB red rhaJ sad tsi dnebegßaM
 uabsuA ieb ;suabnA sed .wzb gnukcotsfuA red rhaJ sad tlig ,lieteduäbeG netuabegna redo netkcotsegfua menie ni gnunhoW

!rhajuaB sad thcin nessulfnieeb nemhanßamsgnureisinredoM .suabsuA sed rhaJ sad tlig sessohcseghcaD sed

9591 siB
1002-5991 5102-0102

7791-0691 3891-8791 4991-4891
6102 bA9002-2002 tnnakebnU

netadsserdA eid ssad ,nednatsrevnie nib hcI .nemhenliet gnusolreV red na ethcöm hci ,aJ
.nereimrofni uz senniweG senie ellaF mi hcim mu ,nedrew tztuneg

nednew ettiB

!emhanlieT erhI rüf knaD neleiV

 )CW etsäG .B .z( sCW / redäB ererheM

neseid nednes dnu galhcsmukcüR nednegeilieb ned ni negobegarF ned ettib eiS negel nellüfsuA med hcaN
ieb hcua galhcsmukcüR ned eiS nennök vitanretlA .kcüruz nnorblieH tdatS eid na tsoP rep ierfnetsok

 .nebegba nnorblieH tdatS red tmaregrüB medej

?eduäbeG med ni se tbig negnunhoW eleiv eiW :7 egarF  :lhaznA

 tzieheb emuärnhoW ella eid ,gnuziehnegatE redo -lartneZ ,-kcolB ,-nreF
)nednahrov nemuärnhoW nella ni sllaf ,gnuziehrehciepsthcaN hcua(

gnunhoW red ni CW

ehcsuD dnu/redo ennawedaB tim gnunhoW red ni remmizedaB

aJ nieN

aJ nieN

aJ nieN



2 etieS 3 etieS

 ,daB ,rulF ,ehcüK nelhäz uzad thciN( ?gnunhoW eid tah remmiZ eleiv eiW :6 egarF
  )emuärlletsbA dnu CW :lhaznaremmiZ

 tual gnunhoW netmaseg red ehcälfnhoW eid tgärteb retemtardauQ leiv eiW :5 egarF
?gnunhcerbanetsoksbeirteB relleutka .wzb gartrevteiM melleutka , ²m

tanoM rhaJ ?trednäeg laM etztel sad eteimtlakotteN eid edruw nnaW :3 egarF
 )netsoksbeirteB red negnurednÄ enier dnis nemmonegsua(

trednäeg thcin guzniE med ties edruw eteiM

 rhaJ nie lamixam run gartrevteiM)-tieZ( tual gnunhoW eid eiS nebaH :I egarF
 )hcuarbeG nednehegrebürov muz( ?teteimegna  ednE → aJ

retiew → reteiM  ednE → remütnegiE

 ednE → aJ retiew → nieN
  redo -stfahcstdnawreV ,-stiebrA ,-tsneiD senie dnurgfua eiS nelhazeB :D egarF

 )tiekgitätretsiemsuaH awte( ?eteiM etgißämre enie sessintlährevstfahcsdnuerF

aJ nieN ,muarnhoW retredröfeg hciltneffÖ( ?nednubegsierpteim lleutka gnunhoW eid tsI :4 egarF
 )gnudnibsierpteiM egitsnos redo “gnunhowlaizoS„ awte

 ednE → aJ ?semiehnhoW senie lieT gnunhoW eid tsI :E egarF
  )“nenhoW setuerteB„ ,miehegelfP ,miehnhownetnedutS .B .z(

 ednE → aJ gartrevteiM mi gnuztuN ehcilbreweg)-liet( enie gnunhoW eid rüf tsI :F egarF
 )uzad thcin nelhäz remmizstiebrA( ?nehesegrov

 ?teteimeg treilbömliet redo treilböm gnunhoW eid eiS nebaH :G egarF
 )eknärhcsuabniE redo/dnu gnuthcirnienehcüK eid rüf thcin tliG(

 ednE → aJ
 renie lieT sad ,remmizlezniE nie mu gnunhoW red ieb hcis se tlednaH :H egarF

 ?gnagniE renegie nie gnunhoW red tlhef redo tsi gnunhoW nettelpmok
 )neßua nov ,rulfsuaH mov ,suahnepperT mov(

tanoM rhaJ ?nnigebteiM rhI raw nnaW :1 egarF

 )gnurälkresgnurednäteiM retztel .wzb gartrevteiM ßämeg( ?eteiM etrabnierev 0202 lirpA rüf eid tsi hcoh eiW :2 egarF

 :)gartebtmaseG( reteimreV ned na tmasegsni elhazeb hcI
)!gnusiewrebÜ nehciltanom red thcirpstne garteB reD( ,

,

:sua nemmasuz hcis tztes garteB reseiD
  ,netsoksbeirteB/-nebeN ,-zieH enho eteiM = eteimdnurG redo( eteimtlakotteN )a

 :)egalmusgnureisinredoM .lkni .fgg    

, :)gnulhazsuaroV/elahcsuaP ehciltanoM( netsoksbeirteB/-nebeN/-zieH )b

 ...sla ,nenhow eiS red ni ,gnunhoW eid eiS neztuN :A egarF

:rüf egälhcsuZ/netsoK erednA )d
 )ehcükuabniE .B.z(    

,

€

€

€

€

ednE → reteimretnU

tnnakebnU

retiew → tnnakebnU
retiew → nieN

retiew → nieN

retiew → nieN ednE → aJ

retiew → nieN

retiew → nieN

ztalplletS/egaraG )c €,

 eid nessüm “ednE  →„ senie nehcierrE ieB .nezuerkna sedneffertuZ ettiB .nellüfsua negobegarF neseid hcua eiS nennök vitanretlA
 .sua egarF netztel ruz sib ettib negobegarF ned eiS nellüf netsnosnA .nedrew tetrowtnaeb thcin negarF neretiew

  !liet gnugarfebenilnO red na eiS nemhen redo kcüruz llaF medej ni negobegarF ned eiS nednes ettiB

ednE → nieNretiew → aJ ?trednärev 4102.40.10 med ties eteimtlakotteN red ehöH eid edruW
 /-nebeN ,-zieH enho eteiM = eteimdnurG redo eteimtlakotteN(
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